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schrauben und nach links oder rechts zu schieben,
bis es am Axenlager ansteht.

Die Fachhöhe kann ebenfalls leicht verändert
werden und hat man zu diesem Zwecke nur die beiden
Schraubenbolzen an den Kurbeln gleich weit vom
Drehpunkte weg zu schieben.

Für die Stehfäden verwendet man gewöhnlich
vier 2—3fach gezwirnte Seidenfäden, es können aber
auch acht einfache Stehfäden angewendet werden, zu
welchem Zwecke auf die Messingbogen zweimal je 4
Drahtlitzen aufgereiht werden müssen. Die Stehfäden
werden von einer besonderen Rolle, welche am zweck-
massigsten direkt unter der Zettelbahn plaziert ist, in
die Drahtlitzen eingezogen in der gleichen Reihenfolge
wie im Geschirr und werden durch die Scblitzöffnungcn,
welche von den Messingstäben gebildet werden, hindurch-
geführt.

Die 2 Schlingfäden dürfen 1—2fach genommen
werden und sind ca. 10 cm unter den Stehfäden zu

lagern ; sie werden in den Stabidrahtbügel, welcher
in den Nadelträger eingelötet ist, eingeführt und oben-
falls durch die Messingstäbe und dann in die Nadeln
eingezogen.

Die Stehfäden sind möglichst stark, die Schling-
laden aber sehr leicht zu dämmen.

Zoliwesen.

Vereinigte Staaten von Nord-Amerika.
Chiffonschleicr. Seidengewebe leichter Webart, 30
auf 50 cm gross, mit dichtgewobenen Kanten von der
Farbe des Grundgewebos, unter der handelsüblichen Be-

Zeichnung als „Chiffonschleicr" bekannt, sind nach § 390
des Tarifs mit 60 ®/o ad val. zu verzollen (Entscheid vom
31. Mai-1906).

Spanien. Der neue schweizer isch - spanische
Handelsvertrag ist am 20. November in Kraft ge-
treten; er läuft am 81. Dezember 1917 ab, d. h. er dauert
gleich lange wie die Verträge mit Italien, Deutschland
und Oesterreich-Ungarn. Mit Ausnahme von Beutel-
tuch, dessen Ansatz auf 4 Pesetas per kg herabgesetzt
wurde, hat für die Seidenge webe keine Ermässigung
gegenüber den Zöllen des neuen Minimaltarifs stattge-
fanden.

Es zahlen demnach, wie zur Zeit des Provisoriums,
T.N. Pesetas per kg.
383. Gewebe aus Seide, roh, ungefärbt, unbe-

druckt 9.—
384. Gewebe aus Seide, roh, gefärbt oder

bedruckt 14.—
385. Gewebe aus reiner Seide 20.—
386. Gewebe aus Seide, mit Floretsoido ge-

mischt 15.—
387. Gewebe aus Floretseide 12.--
392. Gewebe aus Seide mit Kette oder

Schuss aus Wolle 15.—
393. Gewebo aus Seide mit Kette oder

Schuss aus Baumwolle oder andern
veget. Spinnstoffen 11.—

Die Zölle sind in Gold zu entrichten.

Prankreich. In der letzten Nummer der „Mittei-
Inngen" wurden die Ansätze der französisch-schweize-
ris ch en Handels Übereinkunft veröffentlicht. Der
Zoll für Grenadines, Schleierstoffe (voiles) und
gleichartige Gewebo war mit Fr. 560 angegeben worden ;

wie seither bekannt wurde, beträgt der Ansatz Fr. 600

per 100 kg.
Die Zölle für Gewebe aus Floretseide und

für halbseidenen Samt und Plüsch haben eben-
falls eine Erhöhung erfahren :

aus T. N. 459. per 100 kg.
Gewebe und Posamentierwaren | Gleicher Zoll wie

aus Floretseide, auch mit reiner Seide [-für die reinseide-
gemischt neu Gewebo.

Gewebe aus Seide oder Floretseide,
in Verbindung mit andern Spinnstoffen,
Seide oder Floretsoide im Gewicht vor-
herrschend :

Samt und Plüsch : Fr.
im Gewicht von mehr als 300 gr. per m[~"j 300.—•
im Gewicht von weniger als 300gr. per m[] 530.—

Posamentierwaren 400.—
Gewebe 300.—

Die Ursprungszeugnisse bleiben bestehen, da
die reinseidenen Gewebe italienischen Ursprungs nach
wie vor einen französischen Eingangszoll von Fr. 600 per
100 kg erlegen müssen. Auf eine Anfrage des Depu-
tierten Jean Morel hat der Minister des Aeusseren be-

merkt, dass Italien allerdings das Begehren gestellt
habe, beide Staaten möchten sich gegenseitig ihre uied-
rigsten Zölle auf Seidengewebe einräumen, die Angelegen-
heit werde aber mit grösster Unbefangenheit (d. h. frei
von politischen Rücksichten!) und einzig im Sinne der
Wahrung der französischen Interessen geprüft werden.
Da sich der Schutzzöllner Morel mit der Erklärung des

Ministers befriedigt erklärte, so will dies nichts anderes
heissen, als dass vorderhand Italien keinerlei Ermässigung
für die Einfuhr seiner Seidengewebe nach Frankreich zu
erwarten hat.

Handelsberichte.
Die französisch-schweizerische Handelsüber-

einkauft ist nach zweitägigen Verhandlungen in der
Kammer mit 511 gegen 63, nach eintägiger Beratung im
Senat mit 213 gegen 44 Stimmen ratifiziert worden. Der
Senat hatte noch in letzter Stunde versucht, durch Ver-
Schiebung des im Vertrag selbst festgelegten Anfangs-
termines, die Vereinbarung zu gefährden ; der schweize-
rische Bundesrat gab nach und der Tag der Inkraft-
Setzung wurde auf den 23. November verschoben, um
dem Senat Zeit zur Diskussion zu lassen.

Das überraschend grosse Mehr für Annahme lässt
zwei erfreuliche Deutungen zu : das Parlament hat erstens
bewiesen, dass es, trotz rücksichtslosester Agitation, sich
sein Selbstbestimmungsrecht nicht nehmen Hess und die
übertriebenen Forderungen eines einzelneu Berufszweiges
von den Interessen des ganzen Landes zu trennen wusste;
es hat aber auch weiter kundgetan, dass ohne Not, mit
dem viertbesten Kunden Frankreichs nicht gebrochen
werden dürfe und dass ihm an der Aufrechterhaltung
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